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Fall 1

Elfriede T war die Lebensgefährtin des Inhabers eines großen Reisebüros. Nachdem sie allerdings ohne Arbeitsvertrag und festgesetztes Entgelt jahrelang im Betrieb eingegliedert war, wurde sie ihrer Geschicklichkeit und Umsicht wegen zum Betriebsrat gewählt. Ihr Lebensgefährte und Inhaber des Reisebüros ärgerte sich darüber und focht die Wahl mit der Begründung an, Elfriede T wäre keine Arbeitnehmerin im Sinne des ArbVG.

Fall 2

Eine neu gegründete Baufirma beschäftigt vier Angestellte und 58 Arbeiter. Sowohl die Arbeiter als auch die Angestellten beschließen die Errichtung eines Betriebsrates. Die vier Angestellten treffen sich zu diesem Zweck im Gasthaus und kommen gesprächsweise überein, den Angestellten Witiko als Betriebsrat einzusetzen. Sie schicken sofort eine diesbezügliche von allen unterschriebene Mitteilung an den Betriebsinhaber.

Die Arbeiter halten eine Betriebsversammlung ab, in der sich vier Arbeiter als Kandidaten für

eine Mitgliedschaft und weitere vier als Kandidaten für eine Ersatzmitgliedschaft im Betriebsrat vorstellen. Die sofort in Angriff genommene Abstimmung geht so vor sich, dass jeder Arbeitnehmer einen Zettel mit „ja“ oder „nein“ beschreibt und ihn gefaltet in einen Hut wirft. Der Wahlvorschlag wird auf diese Weise mit 30 Ja- gegen 28-Nein-Stimmen angenommen. Das Ergebnis wird dem Betriebsinhaber sofort mitgeteilt. In seiner konstituierenden Sitzung wählt der Arbeiterbetriebsrat das Mitglied Wladislav zum Obmann.

Zwei Monate nach diesen Wahlvorgängen werden Witiko und Wladislav gekündigt. Unter Berufung auf ihre Stellung als Betriebsräte behaupten sie die Rechtsunwirksamkeit ihrer Kündigung, da eine Zustimmung des Gerichts zu dieser nicht vorliegt.

Fall 3

Im Zuge einer erstmaligen Betriebsratswahl verteilten sich die Stimmen der Arbeitnehmer auf

die vier wahlwerbenden Gruppen folgendermaßen: auf den Wahlvorschlag A entfielen 150, auf B 60, auf C 30 und auf D 30 gültige Stimmen. Aufgrund dieses Wahlvorganges beschlossen die vier Gruppen einvernehmlich die Betriebsratsmandate im Verhältnis 3 : 1 : 1 : 1 : 1 zu verteilen. In der darauffolgenden konstituierenden Sitzung wurde der Bewerber der Liste D zum Betriebsratsobmann gewählt.

Eineinhalb Monate später erklärte der Betriebsinhaber, dass er den Vertreter der Liste D nicht als Belegschaftsvertreter anerkennen könnte, da die Wahl den Prinzipien des Verhältniswahlrechts widerspräche.

Fall 4

Das Unternehmen AC, das selbst kollektivvertragsfähig ist, hat bisher sämtliche Kollektivverträge mit der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten abgeschlossen.

Als der Großteil der Arbeitnehmer von der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten zur GPA überwechselt, stellt sich für den Arbeitgeber die Frage, mit wem er in Zukunft den Kollektivvertrag abschließen soll.

Die Situation wird noch unklarer, als das Unternehmen AC von beiden Gewerkschaften schriftlich aufgefordert wird, mit der jeweiligen Gewerkschaft einen neuen Kollektivvertrag abzuschließen.

Überlegen Sie die rechtlichen Konsequenzen!

Fall 5

Der Verein ALFA, der vor allem in der Behindertenbetreuung aktiv ist, ist Mitglied des Verbandes der Sozialvereine Österreichs, der mit dem österreichischen Gewerkschaftsbund/GPA einen Kollektivvertrag abgeschlossen hat. 

Die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen zeigen, dass der neue Kollektivvertrag (In- Kraft-Treten mit 1.1.2008) beachtliche Gehaltszuwächse für die Arbeitnehmer vorsehen wird.

Der Verein ALFA, der der Ansicht ist, dass eine Erhöhung der Gehälter nicht tragbar ist, tritt daher mit 31.3.2007 aus dem Verband aus.

Welche rechtlichen Auswirkungen auf die Gehaltsstruktur bzw auf die sonstigen kollektivvertraglichen Arbeitsbedingungen der Angestellten hat der Austritt des Vereins aus der kollektivvertragsfähigen Körperschaft?

Fall 6

In einem Kollektivvertrag, der zwischen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber-

und der Arbeitnehmerseite abgeschlossen wurde wird ua bestimmt, daß Arbeitnehmern mit mindestens zwei Kindern eine monatliche Sozialhilfe von € 14,50,- auszuzahlen ist.

In weiterer Folge wird auf Arbeitnehmerseite die freiwillige Berufsvereinigung X installiert, der die Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt wird. Sie schließt einen Kollektivvertrag ab, dessen Geltungsdauer auf zwei Jahre limitiert ist und der ua auch eine Sozialhilfe garantiert, deren Höhe pro Kind € 10,90,- monatlich beträgt.

Im Betrieb Y tritt die Hälfte der Belegschaft dieser freien Berufsvereinigung X bei. Wie ist die Rechtslage zu beurteilen?

Fall 7

Klecksel arbeitet täglich vier Stunden in der Metalldruckerei und vier Stunden in der Tischlerei des Unternehmens als Maler und Anstreicher. Der kollektivvertragliche Stundenlohn nach dem Metallarbeiter-Kollektivvertrag beträgt € 5,10,-, der nach dem Kollektivvertrag für die Holzindustrie € 4,70,- und der für das Maler- und Anstreichergewerbe € 4,40,-.

Wie ist Klecksel zu entlohnen?

Fall 8

Der Kollektivvertrag für Tischlerarbeiten bestimmt, dass pro drei Gehilfen nur ein Lehrling aufgenommen werden darf. In einem Betrieb sind 33 Gehilfen beschäftigt. Trotz heftigster Reklamation des Betriebsratsobmannes schließt der Betriebsinhaber mit einem 12.Lehrling einen Lehrvertrag ab und stellt ihn ein.

Was kann der Betriebsratsobmann unternehmen?

Variante: Zum Zeitpunkt der Einstellung ist der Kollektivvertrag bereits erloschen.

Fall 9

Ein Unternehmen beschäftigt etwa 200 Angestellte, von denen mehr als die Hälfte über eigene Telefon-Nebenstellen verfügen. Die anderen Angestellten müssen zu zweit oder dritt eine gemeinsame Nebenstelle in einem Bürozimmer benützen. Sowohl Vertreter als auch andere Angestellte führen dienstliche Telefongespräche vor allem mit Kunden, Lieferanten und Behörden. Ein kleiner Teil der Angestellten führt während der überwiegenden Dienstzeit

dienstliche Telefongespräche. Insgesamt gesehen wird von allen Angestellten viel dienstlich telefoniert. Die Führung von privaten Telefongesprächen ist aufgrund mündlich erteilter Weisung nur in dringenden Fällen gestattet. Beschwerden von Abteilungsleitern, dass viele private Gespräche geführt werden, liegen nicht vor. Im Jahr 2001 betrugen die Telefonkosten des Unternehmens € 188.950,--.

Der Dienstgeber beabsichtigt, eine elektronische Telefongesprächsregistrieranlage, einen sogenannten Gebührencomputer – zu erwerben und zu installieren. Er will dadurch eine exakte Zuordnung der Telefonkosten zu den einzelnen Kostenstellen erreichen.

Die Einrichtung einer Mithöranlage wird nicht beabsichtigt. Die vorgenannte Anlage registriert und speichert (automationsunterstützt) die anrufenden Nebenstellennummern, die (vom Arbeitnehmer) angerufene Nummer, Datum und Uhrzeit des Gesprächsbeginns, die Dauer des Gesprächs, die Anzahl der Gebühreneinheiten und den anfallenden Gebührenbetrag. Durch Eingabe eines Codes kann der von der Nebenstelle aus anrufende Angestellte verhindern, dass die angerufene Nummer registriert (und gespeichert) wird.

Infolge eines technischen Gebrechens könnte trotz Code-Eingabe die Unterdrückung der Aufzeichnung der angerufenen Nummer unterbleiben; ein solcher Fall ist jedoch der Herstellungsfirma bisher nicht bekannt geworden. Ein Fachmann kann allerdings unter Benützung der technischen Unterlage, welche der Dienstgeber zum Teil besitzt, das Programm der Anlage derart verändern, dass die Code-Eingabe wirkungslos bleibt, sodass die

angerufene Nummer trotz der Code-Eingabe registriert und gespeichert wird.

Kann das Unternehmen den Gebührencomputer ohne Mitwirkung des Betriebsrates in Betrieb nehmen?

Ändert sich die rechtliche Situation, wenn ein Kollektivvertrag ein derartiges Telefonsystem toleriert?

Fall 10

Als es in einem Gießereibetrieb zu einer Häufung von Arbeitsunfällen kam, bei denen Alkohol im Spiel war, wurde im Wege einer Betriebsvereinbarung jedweder Alkoholkonsum,

also auch das bis dahin erlaubte Biertrinken, verboten. Diese Betriebsvereinbarung erregte den Unwillen der Belegschaft derart, dass der Betriebsrat, der diese Vereinbarung geschlossen

hatte, bei der nächsten Gelegenheit abgewählt wurde. Der neue Betriebsrat kündigte diese Betriebsvereinbarung sofort.

Nach Ablauf der Kündigungsfrist begann ein als sehr durstig bekannter Hilfsarbeiter sofort damit, sich ein Jausenbrot mit einer Flasche Bier aufzubessern. Er wurde diesbezüglich einmal verwarnt und beim zweiten Mal fristlos entlassen.

Zu Recht?

Fall 11

In einem Handelsunternehmen mit zehn Arbeitnehmern und einem eingerichteten Betriebsrat

soll auf Wunsch der Belegschaft eine Gleitzeitregelung eingeführt werden.

Der Betriebsinhaber hat daran grundsätzlich kein Interesse. Kann der Betriebsrat eine Gleitzeitregelung erzwingen?

Fall 12

Dem nach 22 Dienstjahren in den Ruhestand tretenden Arbeitnehmer Funk wird vom Betriebsinhaber der Neustädter Ziegelwerke eine Zuschusspension in Höhe von € 58,10,- monatlich zugestanden.

Ein Jahr später schließt der Betriebsinhaber mit dem Betriebsrat ein schriftliches Übereinkommen ab, welches die Zahlung einer betrieblichen Pensionsleistung in Höhe von € 50,90,- monatlich vorsieht, jedoch unter der Bedingung, dass der ehemalige Arbeitnehmer eine Mindestdienstzeit von 25 Jahren vorweisen kann. Daraufhin wird Funk unter Hinweis auf die Betriebsvereinbarung die Zuschusspension gestrichen, da er die erforderliche Dienstzeitvoraussetzung nicht erfüllt.

Frank, der seit 30 Jahren dem Betrieb angehörte und seit drei Monaten in den Ruhestand getreten ist, kommt nunmehr in den Genuss einer Zuschusspension.

Nach Ablauf eines Jahres wird ein Kollektivvertrag abgeschlossen, der eine Zuschusspension von € 38,35,- einheitlich für alle in Ruhestand befindlichen Arbeitnehmer gewährt. Daraufhin wird Frank unter Hinweis auf den nunmehr geltenden Kollektivvertrag der Betrag von € 14,53,- monatlich gestrichen.

Frei, der nach 20 Dienstjahren in Pension geht, wird neben dem im Kollektivvertrag festgesetzten Ruhegeld von € 38,35,- noch ein weiterer Betrag von € 29,07,- zugestanden, da er einmal teure Werksanlagen unter Einsatz seines Lebens gerettet hatte.

Zwei Jahre später wird die durch Kollektivvertrag mit € 38.35,- festgelegte Zuschusspension durch einen neuen Kollektivvertrag wiederum abgeschafft. Der nämliche Kollektivvertrag enthält die ausdrückliche Bestimmung, dass günstigere Sondervereinbarungen ausgeschlossen

werden.

Unter Berufung auf diese Bestimmung werden vom Betriebsinhaber sämtliche Ruhegeldzahlungen eingestellt. 

Beurteilen Sie die Rechtslage von Funk, Frank und Frei.

Fall 13

Zwischen dem Betriebsinhaber und dem Betriebsrat wird mittels schriftlicher Vereinbarung festgelegt, dass der Stundenlohn bestimmter Arbeitnehmergruppen um € 2,- erhöht werden soll.

Als die Konjunkturlage keinerlei Aufschwünge mit sich brachte und die Situation des Unternehmens außerdem durch Branchenaußenseiter gefährdet wurde, beschloss die Unternehmensführung, für alle neu eintretenden Arbeitnehmer nur mehr den kollektivvertraglichen Stundenlohn zu bezahlen. Zwei neu eingestellte Dienstnehmer versuchten daraufhin, als sie von der Betriebsvereinbarung hörten, den höheren Stundenlohn im Rechtsweg durchzusetzen.

Variante: Aufgrund der schlechten Konjunkturlage kündigte der Betriebsinhaber die Betriebsvereinbarung für alle davon betroffenen Arbeitnehmer.

Fall 14

Anlässlich der Verhandlung zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber zur Abwendung der totalen Betriebsstilllegung kommt es zum Abschluss nachstehender Betriebsvereinbarung: Die sieben Beschäftigten der Produktionsabteilung III werden gekündigt. Sie erhalten die doppelte Abfertigung. Der Rest der Belegschaft erhält ab sofort nur noch den kollektivvertraglichen Mindestlohn, er kann aber innerhalb des nächsten Jahres nicht rechtsgültig gekündigt werden.

Wie ist diese Betriebsvereinbarung zu beurteilen?

Fall 15

Die Löhne und Gehälter für die Betriebe A, B und C werden zentral von einer EDV-Anlage im Betrieb C errechnet. Auch die Lohnzettel werden dort ausgedruckt und an die dislozierten Betriebe weitergeleitet. Im Betrieb A wurde ein gemeinsamer Betriebsrat für die Arbeiter und für die Angestellten errichtet, im Betrieb B wurden getrennte Betriebsräte installiert und im Betrieb C existiert kein Betriebsrat; allerdings wurde im Unternehmen ein Zentralbetriebsrat gewählt.

Mitte des Jahres begehrte der Zentralbetriebsrat einen EDV-Ausdruck über die Verdienste sämtlicher Arbeiter und Angestellten einschließlich der leitenden Angestellten. Die Unternehmensleitung lehnte dies mit der Begründung ab, dass einzelne Arbeitnehmer die Höhe des Entgelts nicht preisgeben wollten, und bezweifelte grundsätzlich die Kompetenz des

Zentralbetriebsrates.

Fall 16

Die zehn Mitarbeiter eines Software-Hauses waren seit jeher der Auffassung, keinen Betriebsrat zur Vertretung ihrer Interessen zu benötigen. Ein erst vier Monate im Betrieb Beschäftigter und auch vom Lebensalter her einer der jüngsten Mitarbeiter berief jedoch kurzer Hand per Email an seine Kollegen eine Betriebsversammlung ein. Zuvor hatte er bereits die Arbeitsplätze bzw deren ergonomischen Zustand gegenüber dem Dienstgeber kritisiert und angekündigt, Kontakte zur Gewerkschaft zu knüpfen. Allerdings sind weder der die Belegschaftsversammlung einberufende Mitarbeiter noch seine Arbeitskollegen Mitglieder der Gewerkschaft.

Der Dienstgeber kündigt das Arbeitsverhältnis des jungen Mitarbeiters ohne Angabe von Gründen zum Ende des sechsten Beschäftigungsmonats auf. Soll der Arbeitnehmer die Kündigung anfechten?

Fall 17

Ein Mitarbeiter wird aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt. Er ficht die Kündigung nach § 105 ArbVG mit dem Hinweis an, dass der Arbeitgeber einen neuen Mitarbeiter eingestellt hat und dieser Arbeitnehmer geringer entlohnt wird. Der Arbeitgeber wendet ein, dass der neu eingestellte Arbeitnehmer einen Mitarbeiter ersetzt, der seinen zwölf-monatigen Zivildienst absolviert. Wird die Anfechtung des Arbeitnehmers erfolgreich sein, wenn der gekündigte Arbeitnehmer bereit wäre, die Ersatztätigkeit (für den Zivildiener) zu übernehmen?

Fall 18

In einem Industrieunternehmen wird eine Mitarbeiterin der Marketing-Abteilung gekündigt. Vor dem ASG Wien obsiegt die Angestellte mit ihrer Kündigungsanfechtungsklage. Als der Arbeitgeber gegen das Urteil der ersten Instanz Berufung erhebt, überlegt die Arbeitnehmerin, ob sie in der Zwischenzeit ein anderes Arbeitsverhältnis eingehen soll. 

Fall 19

Ein Unternehmer entließ einen seiner Abteilungsleiter am 31.12., als jener während der Silvesterfeier sich brüstete, mit der Frau des Chefs eine Liebschaft zu haben. Die darauf folgenden Tage verliefen folgendermaßen: 

1.1.: Neujahrstag

2.1. u. 3.1.: arbeitsfreies Wochenende

4.1. u. 5.1.: wurden eingearbeitet

6.1.: Dreikönigstag

7.1.: Arbeitstag

8.1.: Arbeitstag

9.1. u. 10.1. arbeitsfreies Wochenende

Erläutern Sie das Verfahren zur Entlassungsanfechtung unter der Voraussetzung, dass 

a. der bei der Silvesterfeier anwesende Betriebsrat sofort informiert wurde,

b. der Betriebsrat überhaupt nicht informiert wurde.

Fall 20

Der Dienstgeber eines Baustoffgroßhandels kündigte den Betriebsratsvorsitzenden A mit Zustimmung des Gerichts am 29.9.2005 (Ablauf der Kündigungsfrist: 31.12.2005).

Am 1. November 2005 standen der Betriebsratsvorsitzender A, sein Stellvertreter B und der Hilfsarbeiter C im Hof des Betriebes, als der Dienstgeber auf sie zukam. Kurz bevor er die Gruppe erreicht hatte, stolperte er über einen umher liegenden Ziegelstein, weswegen die drei

Männer in ein lautstarkes Gelächter ausbrachen. Der Dienstgeber fühlte sich dadurch in seiner

Ehre erheblich verletzt und sprach sofort die Entlassung aller drei Anwesenden aus.

Als am nächsten Tag B den Betrieb betreten wollte, verbot ihm der Dienstgeber dies entschieden. B war am 1. November jedoch nicht einmal mehr Arbeitnehmer des Baustoffhändlers. Er hatte zwar seine Lehre dort absolviert, schied aber vor fünf Jahren aus dem Betrieb aus und arbeitete seither hauptberuflich bei der Gewerkschaft. Vor zwei Jahren wählte ihn die Belegschaft seines ehemaligen Unternehmens in den Betriebsrat.

Erläutern Sie die Situation der beiden Betriebsräte und des Hilfsarbeiters. Berücksichtigen Sie, dass A das Dienstverhältnis unter Umständen auch selbst nicht mehr aufrecht halten will.

Welche Ansprüche würden ihm dann für welchen Zeitraum zustehen?

Fall 21

Ein Kollektivvertrag ahndet die Verletzung der Dienstpflichten durch Disziplinarstrafen, welche auf Grund eines Erkenntnisses der Disziplinarkommission verhängt werden können. Die Disziplinarkommission ist ein mit Zustimmung des Betriebsrates eingerichtetes Gremium, bestehend aus zwei Betriebsratsmitgliedern, dem Personalchef und dem zuständigen Abteilungsleiter. Sie hat im Falle eines Schuldspruches einen Strafantrag an die Direktion zu stellen, welche die Strafe verhängen, mildern oder auch von ihr absehen kann. Der Arbeitnehmer Baumann, seit fünf Jahren Mitarbeiter im Unternehmen, wird mit Erkenntnis der Disziplinarkommission vom 7.8. für schuldig erkannt, durch die Nichtbefolgung des Gebotes, betriebsfremde Personen von der Arbeitsstätte fern zu halten, seine Dienstpflichten verletzt zu haben. Im genannten Erkenntnis ist der Beschluss fest gehalten, bei der Direktion den Antrag zu stellen, die strafweise Kündigung auszusprechen. Dieses Erkenntnis wird der Direktion in schriftlicher Ausfertigung vorgelegt und von dieser

bestätigt.

Mit Schreiben vom 12.8. wird dem Arbeitnehmer Baumann von der Direktion das Erkenntnis der Disziplinarkommission gleichzeitig mit der Kündigung übermittelt. 

Wie ist die Rechtslage zu beurteilen?

Fall 22

Punkt 1 des Arbeitsvertrages der Arbeitnehmerin lautet wie folgt: „Sie werden mit Wirkung vom 15.9.2006 in die Dienste unseres Unternehmens, Kaufhaus Franz-Josefs-Bahnhof, treten“. Der Arbeitsvertrag enthält keinen Hinweis darauf, dass die Arbeitnehmerin im Bedarfsfall angehalten werden könnte, ihre Arbeit in einer anderen Filiale der Arbeitgeberin im Großraum Wien zu verrichten. Die Arbeitnehmerin wurde auch während ihrer Beschäftigung bei der Arbeitgeberin nie - auch nicht kurzfristig oder vertretungsweise – in einer anderen Filiale verwendet.

Im Hinblick auf die bevorstehende Schließung des Kaufhauses Franz-Josefs-Bahnhof sollte die Arbeitnehmerin von der Filiale Wien 9 in eine andere Filiale der Arbeitgeberin in Wien 21

versetzt werden.

Riskiert die Arbeitnehmerin eine Entlassung, wenn sie sich weigert in der neuen Filiale in Wien 21 zu arbeiten?

Fall 23

Ein Arbeitnehmer wird nach über zweijähriger Tätigkeit von der im ersten Stock des Bürotraktes gelegenen Verkehrsabteilung in die ebenerdige Lagerabteilung ohne zeitliche Bestimmung versetzt. Obwohl das vom Arbeitnehmer unterschriebene Anstellungsschreiben den Passus "die Geschäftsleitung behält sich vor, Sie bei unveränderten Bezügen auch in einer

anderen Abteilung zu beschäftigen" enthält, wird das Entgelt des Arbeitnehmers durch diverse

Zulagen mit dem Wechsel des Arbeitsplatzes erhöht. Allerdings stellt sich nachträglich  heraus, dass der Arbeitnehmer in der neuen Abteilung einer körperlich stärkeren Beanspruchung und einer permanenten Lärmbelästigung ausgesetzt ist.

Nach Ablauf von fünf Monaten beschließt die Geschäftsleitung die Rückversetzung des Arbeitnehmers auf seinen früheren Arbeitsplatz. Dadurch verbessern sich zwar wieder die Umweltbedingungen, der Arbeitnehmer verliert jedoch die diversen Zulagen. Er ist deshalb mit der Rückversetzung nicht einverstanden und will sich dagegen zur Wehr setzen.

Der Betriebsrat wurde in beiden Fällen nicht eingeschaltet. Hätte die nachträgliche Zustimmung des Betriebsrates Einfluss auf die Rechtswirksamkeit der jeweiligen Versetzung?

Fall 24

Der Arbeitnehmer A ist seit acht Jahren im Betrieb B als Rechnungssekretär tätig. Im Winter 2005 bewirbt er sich um die ausgeschriebene Stelle als Rechnungsprüfer im selben Betrieb. Mit Wirkung ab 1. Mai wird er provisorisch auf vier Monate zur Einarbeitung auf die ausgeschriebene Stelle versetzt. Entlohnungsmäßig besteht zwischen seinem früheren Arbeitsplatz und dem neuen kein Unterschied. Ende Juli ersucht er um Verlängerung der Einarbeitungszeit. Dies wird jedoch abgelehnt und er wird mit 1. September wieder auf seine frühere Position zurückversetzt. 

Der Betriebsrat wird mit diesem Fall nicht befasst. Der Arbeitnehmer A will der Rückversetzung nicht Folge leisten mit der Begründung, dass die dadurch eintretende Verminderung seiner Aufstiegschancen die Arbeitsbedingungen verschlechtere.

Wie ist die Rechtslage zu beurteilen?

Fall 25

Ein Konzern, der sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Betonfertigteilen befasst, ist folgendermaßen strukturiert: Die Verwaltungs-GmbH ist mit 60% sowohl an einer Produktions-AG als auch an einer Vertriebs-AG beteiligt. Zusätzlich wurde in jüngster Zeit eine Schotterwerk-GmbH gekauft, die den Konzern vor Zulieferungsstörungen bewahren soll. 

60% der Geschäftsanteile der Schotterwerk-GmbH besitzt die Produktions-AG und 40% die Verwaltungs-GmbH. Die Geschäftsführung der Schotterwerk-GmbH wurde vertraglich der Verwaltungs-GmbH übertragen.

Während in der Verwaltungs-GmbH 80 Arbeitnehmer beschäftigt sind, arbeiten in den beiden

Aktiengesellschaften 150 und in der Schotterwerk-GmbH 50 Arbeitnehmer.

Bestimmen Sie die Anzahl der Arbeitnehmervertreter, die aus den beherrschten bzw aus den herrschenden Unternehmen in den Aufsichtsrat der Verwaltungs-GmbH entsandt werden, wenn insgesamt fünf Arbeitnehmervertreter zu entsenden sind. 

Fall 26

Der Aufsichtsrat der Lack-AG besteht aus acht und der der Pinsel-GmbH aus 20 Anteilseignervertretern. Pinsel-GmbH und Lack-AG sind die einzigen Komplementäre der Farben-KG, die 150 Arbeitnehmer beschäftigt. In den Unternehmen der beiden Komplementäre arbeiten nur je vier Angestellte.

Erläutern Sie die Arbeitnehmermitwirkung im Aufsichtsrat an Hand des vorliegenden Falles. 
